
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1995/3/6 B2863/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1995

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

Leitsatz

Zurückweisung einer Beschwerde mangels Legitimation

Rechtssatz

Zurückweisung einer auf die Aufhebung des Konkordats mit der Römisch-Katholischen Kirche gerichteten Eingabe

mangels Genehmigung der Beschwerdeführung bzw Antragstellung des Kuranden durch den gerichtlich bestellten

Sachwalter.

Entscheidungstexte

B 2863/94
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Schlagworte

VfGH / Legitimation
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